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Zusammenfassung

Die Anlagepolitik des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI ist darauf 

ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg 

an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Der Fonds in-

vestiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem 

Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis 

bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Perfor-

manceverbesserung eingesetzt werden; es erfolgt eine jährli-

che Anpassung an die Zielallokation.

Der terrAssisi Stiftungsfonds I AMI  ist ein Finanzprodukt, mit 

dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden 

und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

2019/2088 („Offenlegungsverordnung“).

Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände werden neben 

dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Merkmale be-

rücksichtigt.

Der Fonds sieht vor, zu einem überwiegenden Teil in Vermö-

gensgegenstände zu investieren, die zur Erreichung der be-

worbenen ökologischen oder sozialen Merkmale beitragen.

Die Gesellschaft hat ein Vorgehen für ein ESG-Screening erar-

beitet und implementiert. Bei Wertpapierkäufen wird über 

das Limitcontrolling geprüft, ob der Emittent des Wertpapiers 

die ESG-Ausschlusskriterien verletzt. Darüber hinaus sind bei 

der Bewertung einzelner Finanzprodukte auch externe Be-

wertungen als Feedback relevant. Die Gesellschaft verwendet 

verschiedene Nachhaltigkeitsindikatoren, um die Erreichung 

der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds zu 

messen. 

Die Bewertung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

der Investitionen basiert auf Informationen von spezialisier-

ten externen Datenanbietern, wie bspw. Sustainalytics und 

ISS-ESG, sowie auf eigenen Analysen, die von internen Analys-

ten durchgeführt werden. Die Vorgaben werden in den im In-

vestmentprozess genutzten Tools integriert, welche auch zur 

Überwachung der Restriktionen des Anlageuniversums ver-

wendet werden. Bei Unklarheiten oder fehlenden Informatio-

nen zu Nachhaltigkeitsindikatoren strebt die Gesellschaft ei-

nen aktiven Austausch mit den Datenprovidern an. Darüber 

hinaus kann in diesen Fällen alternativ auf eigene Analysen 

zurückgegriffen werden. Durch die beschriebenen Möglich-

keiten bzw. Maßnahmen kann trotz der Beschränkungen er-

reicht werden, dass die mit dem Finanzprodukt beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt werden.

Die Gesellschaft gestaltet ihre Prozesse entsprechend ihrem 

Verständnis von verantwortlichem Investieren. Es werden ei-

genverantwortliche Vorkehrungen getroffen, die in unter-

schiedlichen Standards verankerte Prinzipien zum verant-

wortlichen Investieren in den Investmentprozessen in 

angemessenem Umfang einbeziehen.

Die Gesellschaft hat Nachhaltigkeitsfaktoren auch in den En-

gagement Prozess integriert und nimmt so Einfluss auf die 

Unternehmensführung sowie die Ausrichtung der investier-

ten Unternehmen.

Für dieses Finanzprodukt wurde kein Index als Referenzwert 

für die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 

und/oder sozialen Merkmale bestimmt.
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Kein nachhaltiges Investitionsziel
Der Fonds hält im Rahmen des Best in Class-Ansatzes eine 

Mindestquote von 10% des Wertes des OGAW Sondervermö-

gens in nachhaltigen Investments gemäß Art. 2 Nr. 17 der Ver-

ordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung‘‘).

Nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Nr. 17 der Offenle-

gungsverordnung sind Investitionen in wirtschaftliche Tätig-

keiten, die zur Erreichung eines Umwelt- oder Sozialziels bei-

tragen.

Nachhaltige Investitionen werden als Beitrag zu den 17 Nach-

haltigkeitszielen der Vereinten Nationen klassifiziert. Die 17 

Ziele für nachhaltige Entwicklung (englisch Sustainable De-

velopment Goals, „SDGs“) sind politische Zielsetzungen der 

Vereinten Nationen („UN“), die weltweit der Sicherung einer 

nachhaltigen Entwicklung auf sozialer und ökologischer Ebe-

ne dienen sollen. Entsprechende Umwelt- oder Sozialziele 

sind unter anderem die Förderung von erneuerbaren Ener-

gien und nachhaltiger Mobilität, der Schutz von Gewässern 

und Böden sowie der Zugang zu Bildung und Gesundheit.

Eine an den SDGs ausgerichtete Strategie investiert in Emit-

tenten, die Lösungen für die Herausforderungen der Welt an-

bieten und dazu beitragen, die in den UN-SDGs festgelegten 

ökologischen und sozialen Ziele zu erreichen, sowie in pro-

jektgebundene Investitionen (bspw. Green & Social Bonds), 

deren Erlöse für förderfähige Umwelt- und Sozialprojekte 

oder eine Kombination aus beidem verwendet werden.

Im SDG Solutions Assessment (SDGA) werden die positiven 

und negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen der Produkt- 

und Dienstleistungsportfolios von Unternehmen gemessen. 

Es folgt einem thematischen Ansatz, der 15 verschiedene 

Nachhaltigkeitsziele umfasst und die Sustainable Develop-

ment Goals der Vereinten Nationen (UN) als Referenzrahmen 

nutzt. Für jede thematische Bewertung wird der Anteil des 

Nettoumsatzes eines Unternehmens, der mit relevanten Pro-

dukten und Dienstleistungen erzielt wird, pro Nachhaltig-

keitsziel auf einer Skala in einem Wert zwischen -10,0 und 10,0 

quantifiziert.

Diese Skala unterscheidet insgesamt zwischen 5 Stufen, wel-

che wie folgt unterschieden werden; -10,0 bis - 5,1 („Significant 

obstruction“ („wesentliche Beeinträchtigung“)), -5,0 bis -0,2 

(„Limited obstruction“ (eingeschränkte Beeinträchtigung“)), 

-0,1 bis 0,1 („no (net) impact“ („keine (netto-) Auswirkungen“)), 

0,2 bis 5,0 („Limited contribution“ („eingeschränkter Bei-

trag“)) und 5,1 bis 10,0 („Significant contribution“ („wesentli-

cher Beitrag“)).

In einem Aggregationsmodell zu einem Overall SDG Solutions 

Score (also einem gesamthaften übergeordneten SDG Scores 

des Unternehmens) werden nur die am stärksten ausgepräg-

ten Einzelwerte berücksichtigt (d.h. der höchste positive und/

oder der niedrigste negative Wert). Dieses Vorgehen steht im 

Einklang mit dem allgemeinen Verständnis der UN-Ziele, die 

keine normative Präferenz für ein Ziel gegenüber einem ande-

ren vorsehen.

Ein Unternehmen wird erst dann als nachhaltig bewertet, 

wenn dessen Overall SDG Solutions Score größer als fünf ist 

und somit auch ein signifikanter Beitrag zu einem Nachhal-

tigkeitsziel vorliegt und kein anderes Umwelt- oder Sozialziel 

wesentlich beeinträchtigt.

Per Definition des Overall SDG Solutions Score kann ein derart 

nachhaltiges Unternehmen mit einem Overall SDG Solutions 

Score größer als fünf in keinem der untergeordneten 15 Objec-

tive Scores eine Significant obstruction („wesentliche Beein-

trächtigung“) darstellen, da sonst ein Overall SDG Solutions 

Score für ein Unternehmen größer als fünf nicht möglich ist. 

Auf diese Weise ist sichergestellt, dass keines der in Art. 2 

Nr.  17 der Offenlegungsverordnung genannten Umwelt- und 

Sozialziele bzw. in Art. 9 der Verordnung (EU) 2020/852 („Taxo-

nomieverordnung“) genannten Umweltziele erheblich beein-

trächtigt wird (DoNo Significant Harm-Prinzip).

Die Bewertung der Investitionen basiert auf Informationen 

von spezialisierten externen Datenanbietern sowie auf eige-

nen Analysen. Bewertet wird der gesamte, aggregierte Ein-

fluss des Produkt- und Dienstleistungsportfolios der Emitten-

ten auf das Erreichen von Umwelt- oder Sozialzielen.

Der Beitrag zu folgenden Zielen wird betrachtet:

–	 Ökologische Ziele: Nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, 

Wassereinsparung, Beitrag zur nachhaltigen Energienut-

zung, Förderung von nachhaltigen Gebäuden, Optimie-

rung des Materialeinsatzes, Abschwächung des Klima

wandels, Erhaltung der Meeresökosysteme, Erhalt der 

terrestrischen Ökosysteme
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–	 Soziale Ziele: Linderung der Armut, Bekämpfung von Hun-

ger und Unterernährung, Sicherstellung der Gesundheit, 

Bereitstellung von Bildung, Verwirklichung der Gleichstel-

lung der Geschlechter, Bereitstellung von Basisdienstleis-

tungen, Sicherung des Friedens.

Ökologische oder soziale Merkmale des  
Finanzprodukts
Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände werden neben 

dem finanziellen Erfolg beispielsweise folgende ökologischen 

und sozialen-Merkmale berücksichtigt

–	 Umwelt („Environmental“): Vermeidung von Klimatransi-

tionsrisiken, Erhaltung von Flora und Fauna, Schutz der na-

türlichen Ressourcen und der Atmosphäre, Begrenzung der 

Bodenverschlechterung und des Klimawandels, Vermei-

dung von Eingriffen in Ökosysteme und Verlusten der bio-

logischen Vielfalt.

–	 Soziales („Social“): Allgemeine Menschenrechte, Verbot von 

Kinder- und Zwangsarbeit, Einhaltung der Gleichbehand-

lungsgrundsätze, Faire Arbeitsbedingungen und angemes-

sene Entlohnung.

–	 Unternehmensleitsätze („Governance“): Einhaltung von 

Unternehmensethik und Prinzipien der Korruptionsbe-

kämpfung gemäß UN Global Compact, Leitsätze der guten 

Unternehmensführung sowie Regelungen zur Verhinde-

rung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Anlagestrategie
Die Anlagepolitik  des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI ist dar-

auf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hin-

weg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Der 

Fonds investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. In 

diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen 

die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur 

Performanceverbesserung eingesetzt werden; es erfolgt eine 

jährliche Anpassung an die Zielallokation Die Auswahl der 

Vermögensgegenstände erfolgt zunächst nach dem sog. Best-

in-Class.-Ansatz. Dies bedeutet das relativ beste Abschneiden 

eines Unternehmens im Vergleich zu seinen Wettbewerbern. 

Nach diesem Prinzip werden die Unternehmen innerhalb ei-

ner Branche direkt miteinander verglichen und auf ihre Nach-

haltigkeit überprüft. Es werden stets die Anlageobjekte bevor-

zugt, die die Nachhaltigkeitskriterien Environmental, Social 

und Governance („ESG“) jeweils am besten erfüllen, also „best 

in class“ sind. 

Der Best-in-Class-Ansatz des Fonds wählt die jeweils sozial 

oder ökologisch besten Papiere aus, in die ein Fonds auch bei 

rein ökonomischer Betrachtung investieren würde.

Im Hinblick auf die ökologische Sicht wird geprüft, ob die Ge-

winnerzielung im Einklang steht mit Maßnahmen zur Mini-

mierung des Umweltrisikos, der Steigerung der Ressourcen-

produktivität, der Investition in erneuerbare Ressourcen, der 

Wiedergewinnung und Wiederverwertung verbrauchter Stof-

fe, der Vermeidung umweltschädlicher Materialien, der Re-

duktion des Energieverbrauchs und der Schadstoff-Emissio-

nen (einschl. CO2), und der Funktionsfähigkeit globaler und 

lokaler Ökosysteme (z.B. Regenwälder, Meere). In sozialer und 

kultureller Sicht wird geprüft, ob die Gewinnerzielung im Ein-

klang steht mit der Entwicklung des „Humankapitals“, d. h. 

Übernahme von Verantwortung für die Mitarbeiter in Hin-

blick auf Arbeitsplätze / Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitszeit 

(ILO-Standards), Entlohnung (Verhalten in Hinblick auf: Al-

tersvorsorge, Ausnutzung von Lohngefällen im Ausland, un-

bezahlte Arbeit etc.), Mitbestimmung, Humanisierung der 

Arbeitsbedingungen, Personalentwicklung, Angebote der 

Aus- und Weiterbildung, Förderung selbstverantwortlichen 

Arbeitens, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Sozialeinrich-

tungen (z. B. Kinderbetreuung) und Respekt vor der Verschie-

denheit des Einzelnen. Darüber hinaus wird geprüft, ob die 

Gewinnerzielung im Einklang steht mit der Entwicklung des 

„Sozialkapitals“, d. h. Übernahme von Verantwortung für ge-

sellschaftliche Anspruchsgruppen im engeren Sinne (Zuliefe-

rer, Kunden, Staat und Gemeinwesen) im Hinblick auf Schaf-

fung von Erwerbschancen, Ausgewogenheit zwischen den 

Generationen, diskriminierungsfreier Umgang mit Minder-

heiten und gesellschaftlich benachteiligten Gruppen (wie 

ethnische Minderheiten, ältere Menschen, Kinder, Frauen, Be-

hinderte), Förderung der Einhaltung ethischer und sozialer 

Standards in den eigenen Fertigungsstätten sowie in denen 

der Zulieferer, Förderung zivilgesellschaftlichen Handelns, 

und nicht zuletzt fairer Umgang mit Personen, die in Zah-

lungsschwierigkeiten geraten sind. Darüber hinaus wird 

geprüft, ob die Gewinnerzielung im Einklang steht mit der 

Entwicklung des „Kulturkapitals“, d.  h. Übernahme von Ver-

antwortung für externe Anspruchsgruppen im weiteren Sin-

ne (Auslandsaktivitäten vor allem in Schwellen- und Entwick-

lungsländern) in Hinblick auf Respekt vor kultureller Vielfalt 

unter Wahrung persönlicher Freiheitsrechte und gesellschaft-

licher Integrität und vor kultureller Selbstbestimmung der 

Kommunen, Mobilisierung der Potentiale kultureller Vielfalt, 
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Nutzung lokaler Ressourcen bei der Produktion, Vermeidung 

einer Verdrängung und Förderung von traditionellen Struktu-

ren, keine Ausnutzung niedrigerer Standards im Ausland zur 

Produktion und zum Absatz von Produkten und Anerkennung 

der und öffentliches Eintreten für die entsprechenden Dekla-

ration der Menschenrechte der Vereinten Nationen und die 

Richtlinien der OECD für multinationale Unternehmen sowie 

die Einhaltung der 4 ILO Kernarbeitsnormen.

 Die Auswahl der Vermögensgegenstände richtet sich im zwei-

ten Schritt nach den ethischen Grundsätzen des Franziskaner-

ordens. Entsprechend orientieren sich die Kriterien für die An-

lage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an 

sozialen, kulturellen und Umweltaspekten. Die hohe Wert-

schätzung des Franz von Assisi für die gesamte Schöpfung ist 

auch Richtschnur für die spezifischen Anlage- und Ausschluss-

kriterien. Die Voraussetzung für ethische Investments wird 

geschaffen, wenn die heutigen Bedürfnisse befriedigt wer-

den, ohne die Ressourcen der kommenden Generationen zu 

gefährden. Basis für die Auswahl der Vermögensgegenstände 

bildet die Kriteriologie des FrankfurtHohenheimer Leitfadens, 

der sich in die drei Dimensionen Kultur-, Sozial- und Naturver-

träglichkeit gliedert. Die Förderung einer ethischen und öko-

logischen Wirtschaft steht für den Franziskanerorden an 

oberster Stelle, wobei durch die Verknüpfung mit ökonomi-

schen Zielen der Gedanke an Sicherheit und Substanzerhal-

tung bei der Geldanlage im Vordergrund steht. Die Bewertung 

potenzieller Anlagetitel wird nach ökologischen, sozialen und 

kulturellen Gesichtspunkten vorgenommen. In einem ersten 

Schritt werden die Unternehmen und Länder nach ihren Leis-

tungen in diesen Bereichen bewertet. Im Anschluss werden 

dann aus den selektierten Anlagetiteln die erfolgverspre-

chendsten Titel für die Fonds ausgewählt.

Kriterien für die Auswahl der Vermögensgegenstände sind 

aus ökonomischer Sicht, dass Gewinne auf Basis langfristiger 

Produktions- und Investitionsstrategien statt in kurzfristiger 

Gewinnmaximierung erwirtschaftet werden, die Erfüllung 

elementarer Bedürfnisse nicht gefährdet wird und Gewinne 

nicht auf der Verletzung gesetzlicher Regelungen beruhen. In 

ökologischer Sicht erfordern Investitionen, dass die Gewinn-

erzielung im Einklang steht mit der Steigerung der Ressour-

cenproduktivität, Investitionen in erneuerbare Ressourcen 

sowie die Wiedergewinnung und Wiederverwendung ver-

brauchter Stoffe. In sozialer und kultureller Sicht soll die Kapi-

talanlage im Einklang stehen mit der Entwicklung des Hu-

mankapitals (Verantwortung für Arbeitsplätze, Aus- und 

Weiterbildung, Förderung selbstverantwortlichen Arbeitens, 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Respekt vor der Verschie-

denheit der Einzelnen), der Entwicklung des Sozialkapitals 

(Schaffung von Erwerbschancen, Ausgewogenheit zwischen 

den Generationen, diskriminierungsfreier Umgang mit Min-

derheiten, Funktionsfähigkeit der Regionen, Förderung zivil-

gesellschaftlichen Handelns) sowie der Entwicklung des Kul-

turkapitals (Respekt vor kultureller Vielfalt unter Wahrung 

persönlicher Freiheitsrechte und gesellschaftlicher Integrität, 

Mobilisierung der Potentiale kultureller Vielfalt).

Im Speziellen kommen nur Unternehmen in Frage, die den ISS 

ESG „Prime“-Status erfüllen. Der ISS ESG „Prime“-Status wird 

bewerteten Unternehmen verliehen, die in Bezug auf ESG-Kri-

terien in ihren jeweiligen Branchen führend sind und an-

spruchsvolle absolute Leistungserwartungen erfüllen und so-

mit als gut positioniert angesehen werden, um kritische 

ESG-Risiken zu managen und die Chancen zu nutzen, die sich 

aus dem Wandel hin zu einer nachhaltigen Entwicklung erge-

ben. Alle Unternehmen die hier ein Mindestrating in ihrer 

Branche erfüllen, erhalten von ISS ESG den sogenannten „Pri-

me“-Status. Der ISS ESG „Prime”-Status ergibt sich aus dem 

ISS ESG Performance Score. Der ESG Performance Score ermög-

licht branchenübergreifende Vergleiche unter Verwendung 

eines standardisierten Best-in-Class-Schwellenwerts, der für 

alle Branchen gilt. Der ESG Performance Score ist die numeri-

sche Darstellung der alphabetischen Bewertungen (A+ bis D-) 

auf einer Skala von 0 bis 100, wobei 50 die „Prime“-Schwelle 

darstellt. Das bedeutet, dass alle Unternehmen mit Werten 

gleich oder größer als 50 „Prime“ sind, während Unternehmen 

mit Werten unter 50 nicht „Prime“ sind.

Darüber hinaus sind weitere Ausschlusskriterien definiert, 

um die Unternehmen, die in bestimmten ethisch kontrover-

sen Geschäftsfeldern tätig sind bzw. bestimmte ethisch kont-

roverse Geschäftspraktiken verfolgen, von vornherein auszu-

schließen. Dieser ethische „Filter“ stellt sicher, dass auf keinen 

Fall in Unternehmen, die in diesen Geschäftsfeldern operie-

ren, investiert wird – egal wie gut das Abschneiden beim Best-

in-Class-Ansatz ist und dass keines der in der Offenlegungs-

verordnung genannten Umwelt- und Sozialziele bzw. in Art. 9 

der Verordnung (EU) 2020/852 852 („Taxonomieverordnung“) 

genannten Umweltziele erheblich beeinträchtigt wird. Diese 

Ausschlusskriterien werden auch als Negativkriterien be-

zeichnet. Zurzeit bestehen folgende franziskanische Negativ-
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kriterien, welche den jeweiligen Gegebenheiten angepasst 

werden: Arbeitsbedingungen, Biozide, verbrauchende Embry-

onenforschung, Glücksspiel, Kinderarbeit, Missachtung der 

Menschenrechte, Verstoß gegen die Menschenwürde und Por-

nographie, Rüstungsgüter, Tierversuche, Verursachung mas-

siver Umweltschäden und kontroverse Wirtschaftspraktiken. 

Nach dem Best-in-Class Auswahlprozess wird zu einem unter 

#1A festgelegten Mindesanteil (siehe Abbildung in Abschnitt 

„Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt ge-

plant?“) in Emittenten investiert, die Lösungen für die Her-

ausforderungen der Welt anbieten und dazu beitragen, die in 

den UN-SDGs festgelegten ökologischen und sozialen Ziele zu 

erreichen, sowie in projektgebundene Investitionen (bspw. 

Green & Social Bonds), deren Erlöse für förderfähige Umwelt- 

und Sozialprojekte oder eine Kombination aus beidem ver-

wendet werden.

Aufteilung der Investitionen
Die Vermögensgegenstände des Fonds werden in nachstehen-

der Grafik in verschiedene Kategorien unterteilt. Mit „Investi-

tionen“ werden alle für den Fonds erwerbbaren Vermögens-

gegenstände erfasst.

Die Kategorie „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale 

Merkmale“ umfasst diejenigen Vermögensgegenstände, die 

im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung der beworbe-

nen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt werden. 

Der Mindestanteil der Investitionen, die zur Erfüllung der be-

worbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erfolgen, be-

trägt 75 %.

Die Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfasst z. B. Derivate, 

Bankguthaben oder Finanzinstrumente, für die nicht genü-

gend Daten vorliegen, um sie für die nachhaltige Anlagestra-

tegie des Fonds bewerten zu können. Bis zu 25 % der Investitio-

nen können der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ 

entsprechen.

Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ umfasst nach-

haltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenle-

gungsverordnung. Dies beinhaltet Investitionen, mit denen 

„Taxonomiekonforme“ Umweltziele, „Andere ökologische“ 

und soziale Ziele („Soziale“) angestrebt werden können. Min-

destens 10 % werden in nachhaltige Investitionen angelegt 

(Kategorie „1A Nachhaltige Investitionen“). Die Kategorie „#1B 

Andere ökologische oder soziale Merkmale“ umfasst Investi-

tionen, die zwar auf ökologische und soziale Merkmale aus-

gerichtet sind, sich aber nicht als nachhaltige Investition qua-

lifizieren.
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Überwachung der ökologischen oder sozialen 
Merkmale
Die Gesellschaft hat ein Vorgehen für ein ESG-Screening erar-

beitet und implementiert. Bei Wertpapierkäufen wird über 

das Limitcontrolling geprüft, ob der Emittent des Wertpapiers 

die ESG-Ausschlusskriterien verletzt. Auf täglicher Basis wird 

zudem ein ESG-Screening des Bestands durchgeführt. Darü-

ber hinaus sind bei der Bewertung einzelner Finanzprodukte 

auch externe Bewertungen als Feedback relevant. Maßgeblich 

für die Umsetzung der hier genannten Ausschlusskriterien 

sind die verfügbaren Informationen von Sustainalytics und 

ISS ESG. Anlassbezogen werden eigene ESG Bewertungen für 

einzelne Emittenten durchgeführt.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden aus den für den Fonds 

verbindlichen Elementen abgleitet. Diese verbindlichen Ele-

mente werden innerhalb der Systeme tagtäglich überwacht. 

Sofern Verstöße auftreten, werden diese an die zuständigen 

Einheiten gemeldet und auf der Grundlage interner Verfah-

ren gelöst.

Methoden
Die Gesellschaft verwendet verschiedene Nachhaltigkeitsindi-

katoren, um die Erreichung der ökologischen und/oder sozia-

len Merkmale des Fonds zu messen. Hierzu zählen:

–	 Ausschlusskriterien:

	 Für den Bestand des Fonds wurde ein grundsätzlicher Fil-

terkatalog entwickelt, welcher auf alle getätigten Investi

tionen angewendet wird. Dieser beinhaltet mitunter den 

Ausschluss kontroverser Waffenhersteller oder die Berück-

sichtigung der UN Global Compact Kriterien. Durch diesen 

Ansatz werden Investitionen im Rahmen der Allokations-

entscheidung in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken bewer-

tet und berücksichtigt. Das zulässige Investmentuniver-

sum wird hierdurch definiert und Investitionen mit hohem 

Nachhaltigkeitsrisiko werden begrenzt.

–	 Nachhaltigkeitsindikatoren:

	 Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt unter der 

Verwendung einer eigenentwickelten maßgeschneiderten 

quantitativen Nachhaltigkeitsbewertung auf Grundlage 

mehrerer ESG Daten-Quellen.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale 

Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorie:

–	 Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen 

Zielen.

–	 Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder so-

ziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Investitionen

#1 Ausgerichtet
auf ökologische

oder soziale
Merkmale

#2 Andere
Investitionen

#1A Nachhaltige
Investitionen

#1B Andere
ökologische oder
soziale Merkmale

Andere ökologische

Soziales
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	 Im Rahmen der Environmental-Social-Governance-Analyse 

zur Bestimmung, der nachhaltigsten Unternehmen in un-

terschiedlichen Wirtschaftszweigen werden unter an

derem verschiedene Indikatoren externer Datenanbieter 

herangezogen, beispielsweise: ESG-Leistung eines Unter-

nehmens, Ausmaß der branchenspezifischen E-, S- und G-

Risiken und Auswirkungen, Nachhaltigkeits-Chancen, 

Nachhaltigkeits-Risiken und Governance, ESG-Risiko-Ra-

ting, Umweltperformance, Ressourcenschonung, Einhal-

tung der Menschenrechte, Management der Lieferkette.

–	 Anteil an nachhaltigen Investitionen:

	 Nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Nr. 17 der Offenle-

gungsverordnung sind Investitionen in wirtschaftliche Tä-

tigkeiten, die zur Erreichung eines Umwelt- oder Sozialziels 

beitragen. Nachhaltige Investitionen werden als Beitrag zu 

den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen klassi-

fiziert. Im SDG Solutions Assessment (SDGA) werden die 

positiven und negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen der 

Produkt- und Dienstleistungsportfolios von Unternehmen 

gemessen. Es folgt einem thematischen Ansatz, der 15 ver-

schiedene Nachhaltigkeitsziele umfasst und die Sustaina-

ble Development Goals der Vereinten Nationen (UN) als 

Referenzrahmen nutzt.

Datenquellen und -verarbeitung
Die  Bewertung der ökologischen und/oder sozialen Merkma-

le basiert auf Informationen von spezialisierten externen Da-

tenanbietern, wie bspw. Sustainalytics und ISS-ESG, sowie auf 

eigenen Analysen, die von internen Analysten durchgeführt 

werden. Die Vorgaben werden in den im Investmentprozess 

genutzten Tools integriert, welche auch zur Überwachung der 

Restriktionen des Anlageuniversums verwendet werden. 

Die Zusammensetzung des Portfolios sowie die ESG-Scores, 

Ausschlüsse und sonstiger Nachhaltigkeitsfaktoren der zu-

grundeliegenden Vermögenswerte werden sowohl bei der In-

vestitionsentscheidung als auch kontinuierlich überprüft. Es 

wird täglich eine vollständige Überprüfung der getätigten In-

vestitionen auf Einhaltung der festgesetzten Nachhaltigkeits-

faktoren mit Unterstützung externer Datenanbieter durchge-

führt. 

Die Datenanbieter informieren zusätzlich zu den bezogenen 

Rohdaten regelmäßig per E-Mail über Veränderungen der 

Nachhaltigkeitsfaktoren, vor allem der ESG-Scores von Emit-

tenten. 

Es werden keine Daten geschätzt. 

Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und 
Daten
Für die Bewertung der ökologischen und/oder sozialen Merk-

male werden unterschiedliche Datenquellen und Methoden 

verwendet. Dabei besteht die Möglichkeit, dass Informatio-

nen und Daten nur unvollständig, ungenau oder nicht verfüg-

bar sein können. Dies kann beispielsweise darauf zurückzu-

führen sein, dass derzeit nur bestimmte Unternehmen 

verpflichtet sind Angaben über Nachhaltigkeitsindikatoren zu 

veröffentlichen.

Bei Unklarheiten oder fehlenden Informationen zu Nachhal-

tigkeitsindikatoren strebt die Gesellschaft einen aktiven Aus-

tausch mit den Datenprovidern an. Darüber hinaus kann in 

diesen Fällen alternativ auf eigene Analysen zurückgegriffen 

werden.

Durch die beschriebenen Möglichkeiten bzw. Maßnahmen 

kann trotz der Beschränkungen erreicht werden, dass die mit 

dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder so-

zialen Merkmale erfüllt werden.

Sorgfaltspflicht
Die Gesellschaft gestaltet ihre Prozesse entsprechend ihrem 

Verständnis von verantwortlichem Investieren. Es werden ei-

genverantwortliche Vorkehrungen getroffen, die in unter-

schiedlichen Standards verankerte Prinzipien zum verant-

wortlichen Investieren in den Investmentprozessen in 

angemessenem Umfang einbeziehen. 

Die Gesellschaft ist Unterzeichner der Principles for Responsi-

ble Investment (PRI) und verpflichtet sich damit zum Ausbau 

nachhaltiger Geldanlagen und zur Einhaltung der sechs durch 

die UN aufgestellten Prinzipien für verantwortliches Investie-

ren. Überdies unterstützt die Gesellschaft den UN Global 

Compact, die weltweit größte Initiative für verantwortliche 

Unternehmensführung.

Als Vollmitglied des Bundesverbandes Investment und Asset 

Management e.V. („BVI“) orientiert sich die Gesellschaft an 

den Wohlverhaltensregeln des BVI und übernimmt gesell-
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Änderungsverzeichnis
Datum	 Änderung

01.01.2026	� Redaktionelle Anpassung

25.03.2024	� Redaktionelle Anpassung (Angleichung gemäß 

Art. 24 der Verordnung 2022/1288) 

01.12.2023	 Redaktionelle Anpassung

01.01.2023	� Initiale Erstellung des Dokumentes aufgrund 

der Offenlegungsverordnung Level 2

schaftliche Verantwortung in ökologischen, sozialen Belangen 

sowie zur guten Unternehmensführung.

Die Auswahl und laufende Überwachung der Vermögensge-

genstände für den Fonds orientiert sich dabei am Verkaufs-

prospekt, sowie den Allgemeinen und besonderen Anlagebe-

dingungen des Fonds. Dabei beachtet die Gesellschaft die 

Vorgaben des Kapitalanlagegesetzbuchs („KAGB“) sowie der 

Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentsfonds 

(„AIFMD“ – Directive on Alternative Investment Funds Mana-

gers).

Mitwirkungspolitik
Die Gesellschaft hat Nachhaltigkeitsfaktoren auch in den En-

gagement Prozess integriert und nimmt so Einfluss auf die 

Unternehmensführung sowie die Ausrichtung der investier-

ten Unternehmen. Bei der Stimmrechtsausübung werden die 

in der Anlagestrategie festgelegten Ziele verfolgt und bei Be-

schlussvorschlägen für Hauptversammlungen eingebracht. 

Für die Analyse der Unterlagen für die Hauptversammlungen 

wird ebenfalls auf externe und spezialisierte Datenanbieter 

(bspw. ISS-ESG) zurückgegriffen, um Nachhaltigkeitsfaktoren 

in das Abstimmungsverhalten mit einfließen zu lassen. Die 

Mitwirkungspolitik (Engagement Policy) der Gesellschaft ist 

unter nachfolgendem Link zu finden: Informationen zur 

Nachhaltigkeit.

Bestimmter Referenzwert
Für dieses Finanzprodukt wurde kein Index als Referenzwert 

für die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 

und/oder sozialen Merkmale bestimmt.

https://www.ampega.de/publikumsfonds/hinweise/informationen-zur-nachhaltigkeit/
https://www.ampega.de/publikumsfonds/hinweise/informationen-zur-nachhaltigkeit/
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